
Offener Brief vom 29. April zur Stellungnahme des Richters Herbst vom 30. März 2006 1 

 
An Herrn Amtsrichter Herbst,  
Amtsgericht Bamberg 
Synagogenplatz 1 
96047 Bamberg 

 
An Herrn Prof. Dr. med. Dr. .h. c. Rascher,  
Klinik mit Poliklinik  
Für Kinder und Jugendliche 
Loschgestrasse 15 
91054 Erlangen 
 
An Herrn Prof. Dr. med. Dipl-Psych. Günther, 
Leiter der psychiatrischen Abteilung der Nervenklinik Bamberg 
Sankt-Getreu-Strasse 14 – 18  
96049 Bamberg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Richter Herbst, 

 
Wir stellen fest: Richter Herbst ist nicht bereit, eine menschliche 

Richtung im Umgang mit den Mitgliedern der Familie Heller 
einzuschlagen. 

 
Zuweilen lässt ein Sachverhalt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten offen. 

Betrachten wir den folgenden: 
 
Es liegen die für alle Familienmitglieder gleichlautenden Beschlüsse vom 16. Februar 2005 
(alle abgedruckt im Offenen Brief vom 15. April 2006, Seiten 41, 42, 44) vor, die besagen, 
daß Großmutter, Großvater, Großtante und Stiefvater sich für eine Kontaktaufnahme mit 
Aeneas allesamt einer psychiatrischen Begutachtung zu unterziehen hätten. 
 
Text der Beschlüsse: „Zur Klärung der Frage, ob ein Umgangsrecht der Antragssteller 
…(Name des Familienmitgliedes), gegebenenfalls in welchem Umfang, dem Wohl des Kindes 
Aeneas dient, ist ein schriftliches Sachverständigengutachten zu erholen. Mit der Erstattung 
des Gutachtens wird Herr Dr. Kratz, Abt. für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie des Universitätsklinikums Erlangen beauftragt.“  
(Hervorhebungen durch die Verfasser des Offenen Briefes) 
 
Was ist aus diesem Beschluss nach Verstand und Logik herauszulesen? 
 
Nach allen Möglichkeiten des Verständnisses deutscher Sprache bedeutet  
 
-„ ob ein Umgangsrecht“:  
Es ist nicht sicher, daß die Familienmitglieder Aeneas überhaupt besuchen können.  
 
-„ gegebenenfalls in welchem Umfang“:  
Wenn überhaupt, dann wie viele Besuche innerhalb welchen Zeitraumes und von welcher 
Länge? 

An Frau Ellen Höhn,                                                                                  
Leiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes 
Stadt-Jugendamt Bamberg, 
Geyerswörthstrasse 1 
 
An Herrn Vormundschaftsrichter Dr. Lassmann, 
Amtsgericht Bamberg 
Vormundschaftsgericht 
Synagogenplatz 1 
96047 Bamberg 
 
An Herrn Dr. Strauch, 
Landratsamt Bamberg 
Gesundheitswesen und Ernährungsberatung 
Ludwigstrasse 25 
96052 Bamberg 
 
An Frau Dipl.-päd. Burger 
Kinder –und Jugendlichenpsychotherapeutin 
Systemische Paar- und Familientherapeutin 
Geschwister-Gummi-Stiftung 
Schießgraben 7 
95326 Kulmbach 
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Man liest mit Erstaunen die eigenartige Uminterpretation der Beschlüsse durch Richter Herbst 
(es sind seine eigenen Beschlüsse, die er hier falsch wiedergibt). 
 
Er lässt den wesentlichen Teil, die wesentliche Aussage der Beschlüsse, nämlich „ob ein 
Umgangsrecht“ möglich ist, weg und behauptet als Inhalt nur noch „in welchem Umfang“. 
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Doch bedenken wir dieses Schreiben des Richters Herbst noch etwas genauer : 
 
Richter Herbst gibt zumindest zu, daß Beschlüsse bestehen, die schriftliche Gutachten 
fordern. Wie aber soll ein solches Gutachten erstellt werden, ohne daß die Familienmitglieder 
durch den Psychiater, der mit der Begutachtung beauftragt ist, untersucht werden? Richter 
Herbst: „Ich habe dann darauf hingewiesen, daß solche Beschlüsse nicht existieren…“ 
 
Geht Richter Herbst etwa davon aus, daß die Gutachten in derselben Art und Weise gemacht 
werden, wie die Gutachten von Dr. Strauch und Prof. Rascher über Frau Petra Heller: Keine 
Untersuchung, willkürliche Behauptungen, Verleumdungen, Unterstellungen etc. etc.? 
Behauptet Richter Herbst doch tatsächlich in seinem Schreiben an die Anwaltschaft der 
Familie Heller, „solche Beschlüsse“ (die eine psychiatrische Untersuchung der 
Familienmitglieder notwendig machten), würden „nicht existieren“…oder wie soll man das 
sonst noch verstehen können? 

Zusammenfassung: 
Richter Herbst sagt: Solche Beschlüsse existieren nicht. Dann sagt er, welche Beschlüsse 
existieren. Er gibt vor, das seien andere Beschlüsse als „solche“. Wenn man die 
Beschlüsse aber ansieht, sieht man, daß sie keine andere, sondern eben „solche“ sind. 
 
Ausserdem: Wenn Richter Herbst tatsächlich davon ausgehen sollte, daß die Gutachten ohne 
Untersuchung der Familienmitglieder erstellt werden sollten, weshalb sind diese Gutachten 
dann nicht längst erstellt? Die Beschlüsse sind bereits über ein Jahr alt….viel Zeit, um das 
Kind in der Isolation von der Familie zu beeinflussen…viel Zeit. 
 
Die Beschlüsse waren damals, im Februar 2005 die Reaktion des Richters auf die Anträge 
der Familienmitglieder, Aeneas sehen zu dürfen (Seiten… des Offenen Briefes). Das 
heißt nichts anderes, als daß durch diese Beschlüsse zunächst verunmöglicht werden sollte, 
daß die Familienmitglieder Aeneas sehen können. Keines der Familienmitglieder hatte 
Veranlassung, sich einer psychiatrischen Begutachtung zu unterziehen – schon gar nicht bei 
einem Gutachter, der offensichtlich das Spiel von Amtsgericht, Jugendamt und Prof. Rascher 
mitspielte…    
 
Geht Richter Herbst davon aus, daß manch einer nicht genau lesen werde und daß er mit 
diesem Schreiben die Öffentlichkeit von irgend etwas überzeugen könnte? Es musste ihm 
doch eigentlich klar gewesen sein, daß seine schriftlichen Äusserungen sofort der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden. 
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Es bleibt noch, die Frage zu stellen, weshalb die Stellungnahme des Richters Herbst vom 30. 
März 2006 (Seite 2 des Offenen Briefes) erst am 13. April bei der Anwaltskanzlei der Familie 
Heller einging… Es bleibt noch festzuhalten: 
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Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, Bundeskanzleramt, Willy-Brandtstr. 1 10557 Berlin;  
Herrn Horst Köhler, Bundespräsident, Bundeskanzleramt, Willy-Brandstr. 1, 10557 Berlin;  
Herrn Norbert Lammert, Bundestagspräsident, Bundestagsgebäude, Platz der Republik, 11011 Berlin  
Und weitere politische Parteien und Personen 

 
Wir autorisieren die Mutter von Aeneas, Petra Heller, dieses Schreiben in der Öffentlichkeit 

und vor Gericht weiterzuverwenden. 
 

Die nächste Demonstration für Aeneas findet am 13. Mai 2006 in Bamberg mit zahlreichen 
Solidaritätsbekundungen in anderen Städten statt. 

 
Alle, die sich mit Aeneas solidarisieren: 

 
 

 Name und Vorname       Datum                      Anschrift       Unterschrift  
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